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                            Eidgenössische Volksabstimmungen 
 

Am Wochenende vom 07. / 08. März 2015 finden eidgenössische Volksabstimmungen statt über: 
 

� die Volksinitiative vom 05. November 2012 «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und 
Ausbildungszulagen» 

� die Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 „Energie- statt Mehrwertsteuer“ 
 

Öffnung Wahllokal: Samstag, 07. März 2015 18.00 – 19.00 Uhr  Handarbeitszimmer 
 Sonntag, 08. März 2015 11.00 – 12.00 Uhr  Handarbeitszimmer 

 

WICHTIG: Bei jedem Urnengang muss die Stimmkarte am Eingang abgegeben werden. Ohne Stimmkarte 
ist die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen beim persönlichen Urnengang nicht möglich. 
 

Briefliche Stimmabgabe 
Wer brieflich abstimmen möchte, dem stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 
� Der frankierte Übermittlungsumschlag wird rechtzeitig der Post übergeben 
� Der Übermittlungsumschlag kann persönlich und unfrankiert auf der Gemeindekanzlei während den 

üblichen Öffnungszeiten in die Urne geworfen werden 

 

Herzliche Gratulation 
 

Am Donnerstag, 19.02.2015 feiert Burgener Maria im Florida Ihren 75. Geburtstag. Verwaltung und 
Bevölkerung gratulieren Maria ganz herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Fasnachtsumzug der Turnerinnen 
 

Traditionell findet am Montag, 16.02.2015 der Fasnachtsumzug der Turnerinnen und Frauen statt. Der 
Umzug beginnt wie üblich um 19.30 Uhr beim Schulhaus. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele 
Füdini durchs Dorf ziehen würden, um miteinander ein paar gemütliche Stunden mit Tanz und Gesang zu 
verbringen.           

Der Turnverein 
 

Grosser Fastnachtsumzug in Saas-Balen 
 

Am kommenden Samstag, dem 14.02.2015 findet im Saas-Balen der grosse Fastnachtsumzug statt. Wir 
starten um 15.00 Uhr beim Schulhaus. Wir danken bereits im Voraus unserem Spielmann Bruni für seinen 
tollen Einsatz. Ein grosses Dankeschön gilt auch den Gastgebern, die den Füdini den Gheiztnu offerieren. 
Wir hoffen auf ein zahlreiches Mitmachen und einen wunderschönen Fasnachtsumzug!!! 
 

Jugendverein Saas-Balen  
 

Liebe HELPI`s 
 

Unser nächster HELP-Anlass steht an und wir treffen uns am Freitag 20. Februar 2015 um 18.15 Uhr im 
Triftalpsaal des Mehrzweckgebäudes in Saas-Grund.  Auch neue Gesichter sind jederzeit herzlich 
willkommen! Freut euch auf einen spannenden, lustigen und interessanten Abend. 

Eure HELP-Leiterinnen 

 

Mitteilung Gemeinde Eisten 
 

Samstag, 14.02.2015 keine Messe        Sonntag, 15.02.2015 Eucharistiefeier um 09.15 Uhr 
 



Vorprojekt Baulandumlegung in Bidermatten 
  

Im Anschluss an die Orientierungsversammlung vom 29. Oktober 2014 wurde das Vorhaben der BLU wie 
besprochen weiter bearbeitet. Damit wir Sie, geschätzte Eigentümer, über den Stand des Projektes 
orientieren können, laden wir Sie zu einer weiteren Besprechung am Donnerstag 26. Februar 2015 um 
19.30 Uhr ins Handarbeitszimmer in Saas-Balen ein. 
Traktanden: • Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten 
   • Vorstellung des Vorprojektes durch das beauftragte Ingenieurbüro 

 - Möglichkeiten der Baulanderschliessung 
 - Besitzstandsverhältnisse 
 - Verkehrserschliessung 
 - Bodenabgabe 
 - öffentliche Auflage 
• Stellungnahme zur Realisierung 

Aufgrund der Wichtigkeit dieses Vorhabens, erwartet die Gemeindeverwaltung ein vollständiges Erscheinen 
der beroffenen Eigentümer. 

Gemeindeverwaltung Saas-Balen 
 

Hundesteuer 2015 
 

Die Hundehalter haben die Hundesteuer für das Jahr 2015 bis spätestens 31. März 2015 bei der 
Gemeindekanzlei gegen Vorweisen folgender Dokumente zu entrichten: 

• Hundeausweis (mit Chipnachweis) 
• Die Haftpflichtversicherung oder eine entsprechende Bescheinigung, welche belegt, dass die durch 

den Hund verursachten Schäden durch die Versicherung gedeckt sind. 
• Hundehalter ab dem 01. September 2008 haben einen Fähigkeitsausweis vorzuweisen, der bestätigt, 

dass der Praxiskurs absolviert wurde. Erstmalige Hundebesitzer müssen zudem ein 
Fähigkeitsausweis eines Theoriekurses vorlegen. 
 

Wichtige Punkte 
Für die Erhebung der Hundesteuer 2015 machen wir Sie gemäss den Bestimmungen von Art. 182 des 
Steuergesetzes vom 10. März 1976 (Fassung gemäss Änderungen vom 06. Dezember 2002) und des 
Staatsratsbeschlusses vom 11. Januar 2006 auf folgende Punkte aufmerksam:  
 

• Die Erhebung der Hundesteuer erfolgt durch die Gemeinde. Somit werden keine Hundemarken 
mehr ausgegeben. 

• Die Identifikation der Hunde wird durch den elektronischen Chip ANIS (Animal Identity Service) 
sichergestellt. Die Gemeindepolizei ist mit einem Erkennungsgerät ausgestattet, mit welchem 
das Tragen des Chips geprüft werden kann. 

• Hunde, die noch nicht 6 Monate alt sind und Jungtiere der Züchtereien bis zum Alter von 12 Monaten 
sind von der Taxe befreit. 

• Die Hundesteuer für das Jahr 2015 beträgt CHF 150.-- pro Tier. 
• Die Hunde einer Person, welche Ergänzungsleistungen des Bundes oder kantonale Zusatzleistungen 

der AHV oder IV zusätzlich zur normalen AHV- oder IV-Rente erhalten, erhalten eine Reduktion. Die 
Hundesteuer für diese beträgt CHF 5.--. 

• Die Hundesteuer wird für ein ganzes Jahr erhoben und kann nicht entsprechend der Haltedauer des 
Tieres aufgeteilt werden. 

• Haltern von Gebrauchshunden, welchen einen gültigen Ausweis für Führer von Gebrauchshunden 
(blaue Karte) ausgestellt durch die Walliser Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft 
besitzen, müssen lediglich CHF 5.-- bezahlen. 

• Jeder Hundehalter, der die Hundesteuer bis zum 31. März 2015 oder nach Ablauf der in Artikel 4 
Absatz 3 und der Artikel 6 Absatz 3 vorgesehenen Frist von 15 Tagen nicht bezahlt hat, kann 
neben der Bezahlung der Hundesteuer zusätzlich mit einer Busse, die bis zum Dreifachen der 
Steuer betragen kann, belegt werden.  

• Dem Hundehalter obliegt die Pflicht, die Angaben in der Datenbank ANIS aktuell zu halten und 
allfällige Mutationen vorzunehmen (www.anis.ch oder 031 371 35 30). 
 

Obligatorische Weiterbildung für alle neuen Hundehalter ab dem 01. September 2008: 
Die Ausbildung vermittelt Grundkenntnisse oder praktische Fähigkeiten in den Bereichen Rechtsgrundlagen, 
artspezifische Bedürfnisse der Tiere, Tierbetreuung, Fütterung, Gestaltung der Haltungsumwelt sowie 
Aufzucht von Jungtieren. Der nach abgeschlossener Ausbildung erlangte Sachkundenachweis muss ab 
September 2010 auf Anfrage der Behörden vorgewiesen werden. Die Adressen der Ausbildner für die 
obligatorischen Kurse können unter der nachfolgend aufgeführten Internetseite des Bundesamtes für 
Veterinärwesen (BVET) gefunden werden: http://www.bvet.admin.ch. 



Fundsachen 
 

Anfangs von diesem Jahr wurde im Ort genannt „Chrumo“ ein solides, braunes Brillenetui gefunden. Wer 
dies vermisst, kann sich bei der Gemeindekanzlei melden. 
Des Weiteren wurde von Gästen ein Schlüssel im Dorf gefunden, der beim Konsum abgegeben wurde. Es 
handelt sich um einen Eingangsschlüssel mit einem schwarzen Lederanhänger. Dieser ist ebenfalls bei der 
Gemeindeverwaltung abzuholen. 

 
Stellenausschreibung Leiter/in Sekretariat (80 %) 

 

Das Alters- und Pflegeheim St. Antonius in Saas-Grund sucht eine/n Leiter/in Sekretariat 
 

Ihr Profil 
 

- Kaufmännische Grundbildung 
- Kenntnisse in Personaladministration und Buchhaltung 
- Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
- Freude am Organisieren, Mitdenken und Mitgestalten 
- Freude am Umgang mit Menschen 
- Umfassende EDV-Erfahrung 
- Grosse Flexibilität und Belastbarkeit 

 

Ihre Aufgabe 
 

- Selbständige Führung von Finanz- und Rechnungswesen inkl. Lohnbuchhaltung 
- Bewohner- und Personaladministration 
- Allgemeine Sekretariats- und Buchhaltungsaufgaben 
- Kontrolle des Zahlungsverkehrs und der Fakturierung 
- Kontrolle und Führung der Kasse 
- Erstellen von Abrechnungen, Statistiken und Auswertungen 
- EDV Ansprechpartner 

 

Was wir bieten 
 

- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
- Herausfordernde, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 
 

Stellenantritt:  ab März oder nach Vereinbarung 
 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Patricia Pfammatter, Heimleiterin, Tel. 027 958 52 52. 
 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Alters- und Pflegeheim St. Antonius, 3910 Saas-Grund oder 
per Mail an info@antoniusheim.ch. 

 


